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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/12 DER KOMMISSION 

vom 6. Januar 2016 

zur Einstellung der teilweisen Interimsüberprüfung der Antidumping- und Ausgleichsmaßnahmen 
gegenüber den Einfuhren von Fotovoltaik-Modulen aus kristallinem Silicium und Schlüsselkom- 

ponenten davon (Zellen) mit Ursprung in oder versandt aus der Volksrepublik China 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 30. November 2009 über den Schutz gegen gedumpte 
Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern (1) (im Folgenden „Antidumpinggrund
verordnung“), insbesondere auf Artikel 11 Absatz 3, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 597/2009 des Rates vom 11. Juni 2009 über den Schutz gegen subventionierte 
Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern (2) (im Folgenden „Antisubventionsgrund
verordnung“), insbesondere auf Artikel 19 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

1. Geltende Maßnahmen 

(1)  Mit der Verordnung (EU) Nr. 513/2013 (3) führte die Europäische Kommission (im Folgenden „Kommission“) 
einen vorläufigen Antidumpingzoll auf die Einfuhren von Fotovoltaik-Modulen aus kristallinem Silicium (im 
Folgenden „Module“) und Schlüsselkomponenten davon (Zellen und Wafer) mit Ursprung in oder versandt aus 
der Volksrepublik China (im Folgenden „China“) in die Europäische Union (im Folgenden „Union“) ein. 

(2)  Eine Gruppe ausführender Hersteller erteilte der Chinesischen Handelskammer für die Ein- und Ausfuhr von 
Maschinen und Elektronikerzeugnissen (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and 
Electronic Products, im Folgenden „CCCME“) das Mandat, der Kommission in ihrem Namen ein Preisverpflich
tungsangebot vorzulegen, was die CCCME auch tat. Aus den Bedingungen dieses Verpflichtungsangebots geht klar 
hervor, dass es sich dabei um eine Bündelung individueller Preisverpflichtungsangebote der einzelnen 
ausführenden Hersteller handelt, die aus Gründen der praktischen Handhabung von der CCCME koordiniert 
werden. 

(3)  Mit dem Beschluss 2013/423/EU (4) akzeptierte die Kommission dieses Verpflichtungsangebot in Bezug auf den 
vorläufigen Antidumpingzoll. Mit der Verordnung (EU) Nr. 748/2013 (5) nahm die Kommission die technischen 
Änderungen in der Verordnung (EU) Nr. 513/2013 vor, die aufgrund der Annahme des Verpflichtungsangebots 
bezüglich des vorläufigen Antidumpingzolls erforderlich geworden waren. 

(4)  Der Rat führte mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1238/2013 (6) einen endgültigen Antidumpingzoll auf 
die Einfuhren von Modulen und Zellen mit Ursprung in oder versandt aus China (im Folgenden „betroffene 
Ware“) in die Union ein. Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1239/2013 (7) führte der Rat außerdem 
einen endgültigen Ausgleichszoll auf die Einfuhren der betroffenen Ware in die Union ein. 
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(5)  Nachdem eine Gruppe ausführender Hersteller (im Folgenden „ausführende Hersteller“) gemeinsam mit der 
CCCME eine geänderte Fassung des Verpflichtungsangebots notifiziert hatte, bestätigte die Kommission mit dem 
Durchführungsbeschluss 2013/707/EU (1) die Annahme des Verpflichtungsangebots in der geänderten Fassung 
(im Folgenden „Verpflichtung“) für die Geltungsdauer der endgültigen Maßnahmen. 

(6)  Mit dem Durchführungsbeschluss 2014/657/EU (2) nahm die Kommission einen Vorschlag an, der von der 
Gruppe der ausführenden Hersteller gemeinsam mit der CCCME zur Klärung der Umsetzung der Verpflichtung 
für die unter die Verpflichtung fallenden betroffenen Waren vorgelegt wurde, d. h. für Module und Zellen mit 
Ursprung in oder versandt aus China, die derzeit unter den KN-Codes ex 8541 40 90 (TARIC-Codes 
8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 und 8541 40 90 39) eingereiht und von den ausführenden 
Herstellern hergestellt werden (im Folgenden „unter die Verpflichtung fallende Ware“). 

(7)  Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2015/866 (3) widerrief die Kommission die Verpflichtungsannahme für 
drei ausführende Hersteller. Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1403 (4) widerrief die Kommission die 
Verpflichtungsannahme für einen weiteren ausführenden Hersteller. 

(8)  Die in Erwägungsgrund 4 genannten Antidumping- und Ausgleichszölle werden zusammen mit der Verpflichtung 
und den entsprechenden in den Erwägungsgründen 3, 5 und 6 genannten Beschlüssen gemeinsam als die 
„geltenden Maßnahmen“ bezeichnet. 

2. Maßgebliche Bestimmungen der Verpflichtung 

(9)  Im Rahmen der von der Kommission angenommenen Preisverpflichtung wird der Mindesteinfuhrpreis (im 
Folgenden „MEP“) der unter die Verpflichtung fallenden Ware vierteljährlich angepasst, und zwar auf der 
Grundlage der internationalen, in der Bloomberg-Datenbank ausgewiesenen Spot-Preise — einschließlich der 
chinesischen Preise — von Modulen (im Folgenden „derzeitige Benchmark“). 

(10)  In der Verpflichtung ist außerdem festgehalten, dass „als Benchmark auch die Spot-Preise ohne die chinesischen Preise 
herangezogen werden können, sofern diese in der Bloomberg-Datenbank zur Verfügung gestellt werden“. 

3. Antrag auf eine teilweise Interimsüberprüfung 

(11)  Am 29. Januar 2015 erhielt die Kommission einen Antrag auf eine teilweise Interimsüberprüfung von EU ProSun 
(im Folgenden „Antragsteller“), einem Verband von EU-Herstellern von Modulen und Zellen. Der Antrag 
beschränkte sich auf die Benchmark, die als Referenz für den MEP-Anpassungsmechanismus verwendet wird, der 
in der Verpflichtung dargelegt ist. 

(12)  Der Antrag wurde damit begründet, dass die derzeitige Benchmark für die Entwicklung der Modulpreise nicht 
mehr repräsentativ sei. Der Antragsteller legte ausreichende Beweise dafür vor, dass sich die Umstände, unter 
denen die derzeitige Benchmark akzeptiert wurde, dauerhaft geändert hätten: 

a)  Die Zahl chinesischer Teilnehmer, die Preisdaten für die derzeitige Benchmark gemeldet hätten, sei seit der 
Annahme des Verpflichtungsangebots, insbesondere seit Anfang 2014, beträchtlich gestiegen. 

b)  Infolgedessen hätten die chinesischen Teilnehmer in der derzeitigen Benchmark nun ein größeres Gewicht, was 
sich erheblich auf die Entwicklung dieser Benchmark ausgewirkt habe. 

c)  Darüber hinaus seien die von chinesischen Teilnehmern gemeldeten Preise in der Vergangenheit niedriger 
gewesen als die von anderen Teilnehmern gemeldeten Preise. 

(13)  Dem Antragsteller zufolge sollten diese Beweise belegen, dass die derzeitige Benchmark für die Entwicklung der 
Modulpreise nicht mehr repräsentativ sei. Der Antragsteller beantragte daher, die derzeitige Benchmark für den 
MEP-Anpassungsmechanismus durch die von Bloomberg unter dem Titel „International Average“ veröffentlichte 
Unter-Zeitreihe zu Preisen, bei der die von chinesischen Teilnehmern gemeldeten Preise nicht berücksichtigt 
werden, zu ersetzen. 

4. Einleitung einer teilweisen Interimsüberprüfung 

(14)  Die Kommission kam nach Unterrichtung der Mitgliedstaaten zu dem Schluss, dass genügend Beweise vorlagen, 
um eine teilweise Interimsüberprüfung einzuleiten, die auf die als Referenz für den MEP-Anpassungsmechanismus 
verwendete Benchmark beschränkt ist. 
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(15)  Ziel dieser Überprüfung ist die Untersuchung, ob die derzeitige Benchmark für die Entwicklung der Modulpreise 
noch repräsentativ ist und somit ihren Zweck, wie in den geltenden Maßnahmen dargelegt, noch erfüllt. 

(16)  Der chinesischen Regierung wurden nach der Antisubventionsgrundverordnung vor der Einleitung der 
Untersuchung Konsultationen angeboten, und diese fanden auch statt. 

(17)  Am 5. Mai 2015 leitete die Kommission diese teilweise Interimsüberprüfung der geltenden Maßnahmen nach 
Artikel 11 Absatz 3 der Antidumpinggrundverordnung und Artikel 19 Absatz 2 der Antisubventionsgrund
verordnung ein. Sie veröffentlichte eine entsprechende Einleitungsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen 
Union (1). 

5. Von der Untersuchung betroffene Parteien 

(18)  Die Kommission übermittelte Bloomberg New Energy Finance (im Folgenden „Bloomberg“) einen Fragebogen, um 
die für die Untersuchung erforderlichen Informationen einzuholen. 

(19)  Außerdem bat die Kommission die Teilnehmer, die Preise von Modulen an Bloomberg gemeldet haben, sich zu 
melden, ihr die an Bloomberg übermittelten Angaben vorzulegen und zu der Überprüfung Stellung zu nehmen. 

(20)  Die interessierten Parteien hatten die Gelegenheit, zur Einleitung der Untersuchung Stellung zu nehmen und eine 
Anhörung durch die Kommission und/oder den Anhörungsbeauftragten für Handelsverfahren zu beantragen. 

6. Fragebogenantworten und Kontrollbesuche 

(21)  Die Kommission erhielt von Bloomberg eine Antwort auf ihren Fragebogen. Des Weiteren erhielt sie von einigen 
Teilnehmern, die Modulpreise an Bloomberg gemeldet hatten, die entsprechenden Angaben, sowie von 
verschiedenen Parteien innerhalb und außerhalb der Union Interessenbekundungen in Bezug auf die Überprüfung. 

(22)  Die Kommission holte alle Informationen ein, die sie für die Überprüfung benötigte, und prüfte sie. 
Kontrollbesuche fanden in den Räumlichkeiten von Bloomberg in Zürich, Schweiz, und in Hongkong, Sonderver
waltungsregion Hongkong, China, statt. 

7. Untersuchung 

(23)  Die Kommission untersuchte, ob die derzeitige Benchmark für die Preisentwicklung von Modulen noch 
repräsentativ ist und somit ihre Zwecke, wie in den geltenden Maßnahmen dargelegt, noch erfüllt. 

7.1. Die derzeitige Benchmark und ihre Unterreihen 

(24)  Die derzeitige Benchmark ist die Preis-Zeitreihe „Average All“, die alle weltweit gemeldeten Spot-Preise von 
Modulen umfasst. Bloomberg veröffentlicht außerdem zwei Unterreihen der „Average All“-Zeitreihe für Spot-Preise 
von Modulen, die für diese Untersuchung relevant sind, nämlich 

a)  die Unterreihe „Chinese Average“, welche die von chinesischen Teilnehmern gemeldeten Preise enthält und 

b)  die Unterreihe „International Average“, die alle anderen gemeldeten Preise enthält. 

(25)  Die Daten für diese Preis-Zeitreihen und Unterreihen werden normalerweise wöchentlich erhoben und 
veröffentlicht. Alle Reihen werden in USD-Preisen veröffentlicht. Alle Preisangaben werden regelmäßig von den 
Solarbranchen-Spezialisten von Bloomberg überprüft, die alle Teilnehmer kontaktieren und um Klarstellungen zu 
den von ihnen angegebenen Preisen bitten können, wenn diese häufig Daten außerhalb der festgelegten Spannen 
übermitteln oder offenbar versuchen, die Endergebnisse zu verfälschen. 

(26)  Bloomberg berechnet den Durchschnittspreis pro Woche, sofern bei dem Unternehmen wenigstens drei 
Preisangaben eingegangen sind. Übermittelt ein Teilnehmer mehrere Preisangaben, so ermittelt Bloomberg den 
Durchschnitt und wertet diesen als eine einzige Preisangabe. 
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(27)  Um ungewöhnlich hohe oder niedrige Preisangaben zu vermeiden, signalisiert Bloomberg alle Preisangaben, die 
den Durchschnitt des gewählten Zeitraums um mehr als 20 % über- oder unterschreiten, automatisch den 
Analysten, die den Teilnehmer dann um eine Klarstellung bitten. Die Analysten entscheiden anschließend, ob die 
Preisangabe einbezogen wird oder nicht. Der Durchschnitt wird dann aus den restlichen Preisangaben berechnet. 

(28)  Alle Teilnehmer müssen im Bereich der Herstellung oder dem Bezug von Modulen tätig sein, und Bloomberg 
muss ihre Teilnahme jeweils manuell bestätigen, bevor sie anfangen können, ihre Preisangaben beizusteuern. 

7.2. Anstieg der Zahl und des Anteils chinesischer Teilnehmer 

(29)  Der Antragsteller brachte vor, dass bei der derzeitigen Benchmark die Zahl chinesischer Teilnehmer seit der 
Annahme des Verpflichtungsangebots, insbesondere seit Anfang 2014, beträchtlich gestiegen sei. 

(30)  Außerdem gab er an, dass „sich der Anteil chinesischer Unternehmen, die Preise an Bloomberg melden, bezogen auf die 
allgemeine Teilnahme seit 2013 verdreifacht“ habe und dass „diese verstärkte Teilnahme 2014 einen starken Einfluss auf 
die Entwicklung der [derzeitigen Benchmark]“ gehabt habe. 

(31)  Der Antragsteller legte in seinem Antrag zwar vollständige Informationen für die Jahre 2013 und 2014 vor, seine 
Argumente stützten sich jedoch einzig auf einen Vergleich zweier isolierter Dreimonatszeiträume, nämlich den 
von Mai bis Juli 2013 und den von Oktober bis Dezember 2014. 

(32)  Die Kommission zog die gesamten vom Antragsteller übermittelten wöchentlichen Teilnahmedaten für die Jahre 
2013 und 2014 heran und analysierte sie, indem sie die Zahl der Teilnehmer per Kalenderquartal aggregierte. 
Dabei stellte die Kommission Folgendes fest: 

a)  Die durchschnittliche Zahl der chinesischen Teilnehmer je Quartal stieg bei der derzeitigen Benchmark von 
2013 bis 2014 in der Tat um rund 20 Teilnehmer (56 %) an. 

b)  Dies ging mit einem Rückgang der durchschnittlichen Zahl nichtchinesischer Teilnehmer je Quartal um über 
100 Teilnehmer (– 46 %) von 2013 bis 2014 einher. 

(33)  Der Anstieg des Anteils chinesischer Teilnehmer war bei der derzeitigen Benchmark daher sowohl durch eine 
rückläufige Zahl nichtchinesischer Teilnehmer als auch durch eine steigende Zahl chinesischer Teilnehmer 
bedingt. 

(34)  Des Weiteren erhöhte sich der Anteil der chinesischen Teilnehmer von einem relativ niedrigen Niveau auf ein 
Niveau, das den Anteil Chinas am weltweiten Solarmarkt besser widerspiegelt. Berichten von Bloomberg zufolge 
entfielen 2014 schätzungsweise 78 % der weltweiten Produktion von Fotovoltaikzellen und -modulen auf China. 

(35)  Abbildung 1 zeigt die quartalsweise aggregierte Zahl der Teilnehmer an der derzeitigen Benchmark und ihren 
beiden Unterreihen. 

Quelle: Überprüfungsantrag 
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7.3. Entwicklung der chinesischen und der nichtchinesischen Preise 

(36)  Den Angaben des Antragstellers zufolge waren die Preise der Unter-Zeitreihe „Chinese Average“ in der 
Vergangenheit niedriger als die der Unter-Zeitreihe „International Average“. Die Kommission stellt fest, dass dies den 
Tatsachen entspricht, das heißt, dass die Preise der Unter-Zeitreihe „Chinese Average“ in der Vergangenheit 
tatsächlich niedriger waren als die der Unter-Zeitreihe „International Average“. 

(37) Der Antragsteller führte ferner an, die Unterreihe „International Average“ sei „seit der Annahme des [Verpflichtungs
angebots] im Wesentlichen auf demselben Niveau geblieben“. 

(38)  Die Untersuchung ergab indessen, dass — entgegen der Behauptung des Antragstellers — die Unterreihe für 
Preise „International Average“ seit der Annahme des Verpflichtungsangebots nicht auf demselben Niveau geblieben 
ist. In den Jahren 2013 und 2014 verlief die Preisentwicklung bei der Unterreihe „International Average“ nämlich 
ähnlich wie bei der Unterreihe „Chinese Average“ (bei Abweichungen von normalerweise nicht mehr 
als +/– 0,01 USD). Abbildung 2 zeigt die beiden Unterreihen im Vergleich zur alle Preise umfassenden Zeitreihe 
„Average All“, und zwar von Anfang 2013 bis Ende 2014. 

Quelle: Bloomberg, Untersuchung 

7.4. Keine wesentliche absenkende Wirkung auf die derzeitige Benchmark 

(39)  Aufgrund der in den Abschnitten 7.2 und 7.3 dargelegten Argumente des Antragstellers kam dieser zu dem 
Schluss, dass sowohl die gestiegene Zahl chinesischer Teilnehmer als auch der Anstieg ihres Anteils in der Preis- 
Zeitreihe „Average All“ eine „wesentliche absenkende Wirkung“ auf die derzeitige Benchmark gehabt habe. Durch die 
Zugrundelegung der derzeitigen Benchmark hätten daher die MEP-Anpassungen bislang im Grunde die gestiegene 
Zahl chinesischer Teilnehmer, die niedrigere Preise an Bloomberg melden, widergespiegelt. 

(40)  Die Kommission hat alle relevanten und ordnungsgemäß dokumentierten Belege, die im Verlauf der 
Untersuchung zusammengetragen wurden, geprüft. Die Ergebnisse der Untersuchung, die bereits in den 
Abschnitten 7.2 und 7.3 aufgeführt sind, können wie folgt zusammengefasst werden: 

a)  Erstens: Die Zahl der chinesischen Teilnehmer, die Daten für die Veröffentlichung in der Unterreihe „Chinese 
Average“ übermittelten, ist gestiegen. 

b)  Zweitens: Wie aus Abbildung 1 ersichtlich, ging dieser Anstieg bei den chinesischen Teilnehmern mit einem 
stärker ausgeprägten Rückgang der Zahl der nichtchinesischen Teilnehmer einher. 

c)  Drittens: Der Anstieg des Anteils der chinesischen Teilnehmer ist sowohl durch die gestiegene Zahl 
chinesischer Teilnehmer als auch durch die rückläufige Zahl nichtchinesischer Teilnehmer bedingt. 
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d)  Viertens: Der Anteil der chinesischen Teilnehmer stieg von einem relativ niedrigen Niveau auf ein Niveau, das 
den Anteil Chinas am weltweiten Solarmarkt besser widerspiegelt. 

e)  Fünftens: Wie aus Abbildung 2 ersichtlich, verlief die Preisentwicklung bei der Unterreihe „Chinese Average“ 
und bei der Unterreihe „International Average“ in den Jahren 2013 und 2014 ähnlich. 

7.5. Schlussfolgerungen 

(41)  Die Kommission gelangt zu folgendem Schluss: 

a)  Die derzeitige Benchmark bleibt für die Entwicklung der Modulpreise weltweit repräsentativ, weil sie auch die 
von chinesischen Teilnehmern übermittelten Preise umfasst 

b)  und weil beide Unterreihen in ihrer Entwicklung einen ähnlichen Verlauf aufwiesen, das heißt, dass der Preis 
nach der Unterreihe „Chinese Average“ zwar in der Tat niedriger ist als der nach der Unterreihe „International 
Average“, aber nicht schneller gesunken ist als dieser. Daher 

c)  ist der Anteil der chinesischen Teilnehmer bei der derzeitigen Benchmark auf ein Niveau gestiegen, das den 
Anteil chinesischer Hersteller am weltweiten Solarmarkt besser widerspiegelt. 

d)  Die derzeitige Benchmark erfüllt somit immer noch ihren Zweck, wie in den geltenden Maßnahmen dargelegt. 

(42)  Aus diesem Grund kam die Kommission zu dem Schluss, diese Überprüfung einzustellen. 

7.6. Schriftliche Stellungnahmen 

(43)  Die Ergebnisse der Untersuchung wurden den interessierten Parteien mitgeteilt. Die interessierten Parteien 
erhielten die Möglichkeit zur Anhörung, ferner erhielten sie nach Artikel 20 der Antidumpinggrundverordnung 
und nach Artikel 30 der Antisubventionsgrundverordnung Gelegenheit zur Stellungnahme. Wahrgenommen 
wurde diese Gelegenheit zur Stellungnahme vom Antragsteller und von der Regierung der Volksrepublik China. 

Argumentation des Antragstellers 

(44)  Zum einen brachte der Antragsteller vor, dass „sich der Grad der chinesischen Beteiligung am Bloomberg-Index […] 
zwar deutlich erhöhte, der Weltmarktanteil Chinas aber allenfalls geringfügige Veränderungen verzeichnete, was bedeutet, dass 
die Entwicklung des ‚Average all‘-Preisindex von Bloomberg im betreffenden Zeitraum nicht die reale Entwicklung des 
Weltmarktanteils widerspiegelte“. 

(45)  Die Kommission räumt zwar ein, dass sich der Weltmarktanteil Chinas im Zeitraum 2013-2014 tatsächlich nicht 
wesentlich geändert hat. Dies stützt aber lediglich die Schlussfolgerung, dass sich die Repräsentativität der 
derzeitigen Benchmark aus den bereits in Erwägungsgrund 34 genannten Gründen verbessert hat. Darüber hinaus 
besteht der eigentliche Zweck dieser Preis-Zeitreihe darin, die Preisentwicklung und nicht etwa die Entwicklung 
der Marktanteile widerzuspiegeln. 

(46)  Zum anderen wandte der Antragsteller ein, dass „die Unterreihe ‚Chinese Average‘, die sowieso bereits deutlich unter dem 
Preisniveau der Unterreihe ‚International Average‘ lag, einen beträchtlichen Rückgang verzeichnete, der um über 5 % stärker 
war als der Preisrückgang der Unterreihe ‚International Average‘ im selben Zeitraum“. 

(47)  Die Kommission weist darauf hin, dass diese Aussage bei einer Betrachtung des gesamten Zeitraums 2013-2014, 
also des vom Antragsteller übermittelten Datenzeitraums, sachlich nicht korrekt ist. De facto verzeichnete keine 
der drei Preis-Zeitreihen in den Jahren 2013 und 2014 einen eindeutigen Abwärtstrend (siehe Abbildung 2 in 
Erwägungsgrund 38 sowie Tabelle 1). 

(48)  Entgegen der Aussage des Antragstellers liegen bei allen drei Preis-Zeitreihen der Anfangs- und der Endpunkt 
jeweils sehr nahe beieinander (mit einer maximalen Abweichung von 0,01 USD nach oben und 0,02 USD nach 
unten) und bei jeder der drei Reihen kam es dazwischen zu Fluktuationen nach oben und unten. Diese 
Fluktuationen weisen ein ähnliches Muster auf, wobei der Höchststand im 3. und 4. Quartal des Jahres 2013 
erreicht wurde. Darüber hinaus sind die Unterschiede zwischen Höchst- und Tiefststand vergleichbar (0,09 USD 
bei „Average all“, 0,06 USD bei „International Average“ und 0,08 USD bei „Chinese Average“). 
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Tabelle 1 

Durchschnittsdaten der Preis-Zeitreihen in USD pro Watt im Zeitraum 2013-2014 

Quartal „Average all“ „International Average“ „Chinese Average“ 

2013 Q1 0,81 0,83 0,71 

2013 Q2 0,85 0,86 0,74 

2013 Q3 0,86 0,87 0,77 

2013 Q4 0,88 0,89 0,77 

2014 Q1 0,84 0,88 0,73 

2014 Q2 0,83 0,87 0,76 

2014 Q3 0,83 0,87 0,72 

2014 Q4 0,79 0,84 0,69 

Quelle: Bloomberg, Untersuchung  

(49)  Aus diesen Zahlen ergibt sich keinerlei Hinweis darauf, dass eine wie auch immer geartete Manipulation des 
Indexes Erfolg gehabt hätte. Zwar verzeichnet die Preis-Zeitreihe „Average all“ einen geringfügig steileren 
Rückgang als die Unterreihe „International Average“, was auf die höhere Beteiligung chinesischer Unternehmen 
zurückzuführen ist. Diese Erkenntnis kann aber die Angemessenheit der Verwendung der Preis-Zeitreihe „Average 
all“ nicht in Frage stellen. Die beschriebene Entwicklung ist lediglich die logische Konsequenz der Tatsache, dass 
der Input zu dieser Preis-Zeitreihe den Anteil Chinas am Weltmarkt jetzt repräsentativer abbildet als zu Anfang. 
Mit anderen Worten: die Preis-Zeitreihe „Average all“ erfüllt ihren Zweck jetzt noch besser als bei ihrer 
Einführung. 

(50)  Es entspricht auch nicht den Tatsachen, dass der Preisrückgang der Reihe „Chinese Average“ um über 5 % stärker 
war als der Preisrückgang der Unterreihe „International Average“. Vielmehr sank der „Chinese Average“ um 2,8 %, 
während der „International Average“ um 1,2 % zulegte. Zusammengenommen ergibt dies einen Unterschied 
von 4 %. 

(51)  Die Kommission weist ferner erneut darauf hin, dass sich die Argumentation des Antragstellers nur auf den 
Vergleich zweier einzelner Quartale stützt, nämlich den des 3. Quartals 2013 und des 4. Quartals 2014. Die 
Kommission stützte sich bei ihrer Analyse hingegen auf die Entwicklung der Preis-Zeitreihen in den Jahren 2013 
und 2014, d. h. auf den Gesamtzeitraum, zu dem der Antragsteller in seinem Antrag Daten vorlegte. 

(52)  Der Antragsteller brachte vor, dass „[…] die wachsende Zahl chinesischer Teilnehmer die derzeitige Benchmark 
zwangsläufig unter den Wert absenkt, den sie erreicht hätte, wenn die Zahl der chinesischen Teilnehmer nicht angestiegen 
wäre“. 

(53)  Die Kommission kann dieser Argumentation nicht folgen, da es der Antragsteller erneut versäumte, seine 
Behauptung mit Beweisen zu untermauern. 

(54)  Der Antragsteller behauptete, die Kommission habe nicht analysiert, „[…] wie sich die stärkere chinesische Beteiligung 
auf die [derzeitige] Benchmark auswirkte […]“, „[…] weder den Preiseffekt der Gesamtveränderung des Verhältnisses noch 
den Preiseffekt der beiden Komponenten einzeln […]“; zudem habe sie nicht analysiert, „[…] ob auch andere Faktoren als 
die zunehmende Meldung chinesischer Preise zu diesem Ergebnis geführt haben könnten“. 

(55)  Die Kommission weist diese Behauptung zurück, da sie eine solche Analyse sehr wohl durchgeführt hat; deren 
Schlussfolgerungen sind in den Abschnitten 7.2 und 7.3 dargelegt. 
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(56)  Des Weiteren brachte der Antragsteller vor, die Kommission habe nicht analysiert, „[…] ob der Rückgriff auf die 
Preis-Unterreihe ‚International Average‘als Benchmark im besagten Zeitraum ein wesentlich anderes Ergebnis erbracht hätte 
als die Verwendung der derzeitigen Benchmark“. Deshalb verlangt der Antragsteller eine derartige Analyse. 

(57)  Die Kommission weist sowohl das Vorbringen als auch die damit verknüpfte Forderung zurück, da dies den 
Rahmen der Interimsüberprüfung (siehe Einleitungsbekanntmachung und Erwägungsgrund 15) sprengen würde. 
Bei dieser Überprüfung soll nicht geprüft werden, ob der Rückgriff auf andere Benchmarks im besagten Zeitraum 
wesentlich andere Ergebnisse erbracht hätte als der Rückgriff auf die derzeitige Benchmark. 

(58)  Die Kommission betont, dass eine geeignete Benchmark objektiv und transparent sein und eine möglichst breite 
Erfassung gewährleisten sollte. Es wäre in diesem Fall nicht gerechtfertigt, die chinesischen Hersteller 
auszuklammern, die 78 % des Weltsolarmarktes repräsentieren. 

(59)  Der Antragsteller wandte ein, dass die vierte Feststellung in Erwägungsgrund 40 „unterschwellig bestätigt, dass der 
[derzeitige] Benchmark-Index zu Beginn der Umsetzung der Verpflichtung nicht repräsentativ war, was wiederum Grund 
genug wäre, eine andere Benchmark heranzuziehen, da das dem Inkrafttreten der Verpflichtung vorausgehende Quartal nach 
wie vor den Referenzzeitraum darstellt“. Der Antragsteller behauptete ferner, dass „die bloße Einbeziehung der Preise 
chinesischer Teilnehmer noch nicht gewährleistet, dass die derzeitige Benchmark im Hinblick auf die globalen Modulpreise 
repräsentativ ist“. 

(60)  Die Kommission weist dieses Argument zurück, da die proportionale Zunahme chinesischer Teilnehmer an der 
derzeitigen Benchmark nur deren Repräsentativität verbesserte, da sie den Anteil chinesischer Hersteller am 
Weltsolarmarkt besser widerspiegelt. 

(61)  Schließlich verlangte der Antragsteller von der Kommission, die Untersuchung zwecks Verbesserung der 
Faktenlage fortzusetzen. Er legte jedoch keine Fakten vor, die über die im Überprüfungsantrag angeführten Fakten 
(siehe Erwägungsgrund 12) hinausgehen. Somit fehlt der Kommission die Grundlage für eine Fortsetzung der 
Untersuchung. 

Stellungnahme der Regierung der Volksrepublik China 

(62)  Die chinesische Regierung unterstützte in ihrer Stellungnahme lediglich die Schlussfolgerung der Kommission, 
diese Überprüfung einzustellen. 

7.7. Schlussfolgerungen in Bezug auf die schriftlichen Stellungnahmen und die Überprüfung 

(63)  Ungeachtet der dargelegten Beiträge der interessierten Parteien hält die Kommission an ihren Feststellungen in 
dieser Untersuchung fest. Aus diesem Grund stellt die Kommission diese Überprüfung ein. 

(64)  Diese Verordnung steht im Einklang mit der Stellungnahme des mit Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1225/2009 und Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 597/2009 eingesetzten Ausschusses — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die teilweise Interimsüberprüfung der Antidumping- und Ausgleichsmaßnahmen gegenüber den Einfuhren von 
Fotovoltaik-Modulen aus kristallinem Silicium und Schlüsselkomponenten davon (Zellen) mit Ursprung in oder versandt 
aus der Volksrepublik China wird hiermit eingestellt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 6. Januar 2016 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/13 DER KOMMISSION 

vom 6. Januar 2016 

zur 240. Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung bestimmter 
spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit dem 

Al-Qaida-Netzwerk in Verbindung stehen 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 27. Mai 2002 über die Anwendung bestimmter 
spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit dem Al-Qaida-Netzwerk in 
Verbindung stehen (1), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 7a Absatz 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 enthält die Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren 
Gelder und wirtschaftliche Ressourcen mit der Verordnung eingefroren werden. 

(2)  Der Sanktionsausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hat am 10. Dezember 2015 beschlossen, in 
der Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen einzufrieren 
sind, zwölf Einträge zu ändern und einen Eintrag zu streichen. Die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 sollte daher 
entsprechend geändert werden. 

(3)  Damit die Wirksamkeit der in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen gewährleistet ist, sollte diese 
Verordnung sofort in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird gemäß dem Anhang dieser Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 6. Januar 2016 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 

Leiter des Dienstes für außenpolitische Instrumente  
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ANHANG 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird wie folgt geändert:  

(1) Unter „Natürliche Personen“ werden folgende Einträge wie folgt geändert: 

(a)  Der Eintrag „Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, 
c) Abu Abdallah). Geburtsdatum: 1961. Geburtsort: Mosul, Irak. Staatsangehörigkeit: irakisch. Weitere Angaben: 
a) ranghoher Al-Qaida-Führer, b) seit Juli 2007 in Gewahrsam der Vereinigten Staaten von Amerika.“ erhält 
folgende Fassung: 

„Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (auch: a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Omar 
Uthman Mohammed, d) Abdul Hadi Arif Ali, e) Abu Abdallah, f) Abdul Hadi al-Taweel, g) Abd al-Hadi al-Ansari, 
h) Abd al-Muhayman, i) Abu Ayub). Nationale Kennziffer: Lebensmittelkarte Nr. 0094195. Geburtsdatum: 1961. 
Geburtsort: Mosul, Irak. Staatsangehörigkeit: irakisch. Weitere Angaben: a) Name des Vaters: Abd al-Razzaq Abd 
al-Baqi, b) Name der Mutter: Nadira Ayoub Asaad. Foto verfügbar für die Aufnahme in die Besondere 
Ausschreibung ('Special Notice') der Interpol und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen.“ 

(b)  Der Eintrag „Mohammad Tahir Hammid (auch: Abdelhamid Al Kurdi). Titel: Imam. Geburtsdatum: 1.11.1975. 
Geburtsort: Poshok, Irak. Weitere Angaben: a) Eine Ausweisungsanordnung wurde von den italienischen 
Behörden erlassen am 18.10.2004.; b) wird von den italienischen Behörden seit September 2007 als 
Justizflüchtling betrachtet. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 12.11.2003.“ erhält 
folgende Fassung: 

„Mohammad Tahir Hammid Hussein (auch: Abdelhamid Al Kurdi). Titel: Imam. Geburtsdatum: 1.11.1975. 
Geburtsort: Poshok, Irak. Staatsangehörigkeit: irakisch. Anschrift: Sulaimaniyya, Irak. Weitere Angaben: Name 
der Mutter: Attia Mohiuddin Taha. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 12.11.2003.“ 

(c)  Der Eintrag „Ata Abdoulaziz Rashid (auch: a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). 
Geburtsdatum: 1.12.1973. Geburtsort: Sulaimaniya, Irak. Staatsangehörigkeit: irakisch. Anschrift: Deutschland. 
Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 6.12.2005.“ erhält folgende Fassung: 

„Ata Abdoulaziz Rashid (auch: a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Geburtsdatum: 
1.12.1973. Geburtsort: Sulaimaniyya, Irak. Staatsangehörigkeit: irakisch. Anschrift: Deutschland. Nationale 
Kennziffer: Lebensmittelkarte Nr. 6110922. Weitere Angaben: Name der Mutter: Khadija Majid Mohammed. Tag 
der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 6.12.2005.“ 

(d)  Der Eintrag Farhad Kanabi Ahmad (auch: a) Kaua Omar Achmed, b) Kawa Hamawandi (früherer Eintrag). 
Geburtsdatum: 1.7.1971. Geburtsort: Arbil, Irak. Staatsangehörigkeit: irakisch. Reisepassnummer: A 0139243 
(deutscher Reiseausweis) (im September 2012 widerrufen). Anschrift: Irak. Tag der Benennung nach Artikel 2a 
Absatz 4 Buchstabe b: 6.12.2005.' erhält folgende Fassung: 

„Farhad Kanabi Ahmad (auch: a) Kaua Omar Achmed, b) Kawa Hamawandi (früherer Eintrag), c) Kawa Omar 
Ahmed. Geburtsdatum: 1.7.1971. Geburtsort: Arbil, Irak. Staatsangehörigkeit: irakisch. Reisepassnummer: 
A 0139243 (deutscher Reiseausweis) (im September 2012 widerrufen). Anschrift: Arbil — Qushtuba — house 
no. SH 11, alley 5380, Irak. Weitere Angaben: Name der Mutter: Farida Hussein Khadir. Tag der Benennung 
nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 6.12.2005.“ 

(e)  Der Eintrag „Ibrahim Mohamed Khalil (auch: a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil 
Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Geburtsdatum: a) 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, e) 2.5.1975. 
Geburtsort: a) Dayr Az-Zawr, Syrien, b) Bagdad, Irak, c) Mossul, Irak. Staatsangehörigkeit: syrisch. 
Reisepassnummer: T04338017 (von der Ausländerbehörde Mainz erteilte Duldung, abgelaufen am 8.5.2013). 
Anschrift: Flüchtlingsunterkunft Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Deutschland. Tag der Benennung nach Artikel 2a 
Absatz 4 Buchstabe b: 6.12.2005.“ erhält folgende Fassung: 

„Ibrahim Mohamed Khalil (auch: a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim 
Al Zafiri, d) Khalil, e) Khalil Ibrahim al-Zahiri). Geburtsdatum: a) 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, 
e) 2.5.1975. Geburtsort: a) Day Az-Zawr, Syrien, b) Bagdad, Irak, c) Mossul, Irak. Staatsangehörigkeit: syrisch. 
Reisepassnummer: T04338017. Anschrift: Flüchtlingsunterkunft Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Deutschland. Foto 
und Fingerabdrücke verfügbar für die Aufnahme in die Besondere Ausschreibung ('Special Notice') der Interpol 
und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 
6.12.2005.“ 
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(f)  Der Eintrag „Najmuddin Faraj Ahmad (auch a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad 
Najmuddin).Anschrift: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norwegen. Geburtsdatum: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. 
Geburtsort: Olaqloo Sharbajer, Provinz Al-Sulaymaniyah, Irak. Staatsangehörigkeit: irakisch.“ erhält folgende 
Fassung: 

„Najmuddin Faraj Ahmad (auch: a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). 
Anschrift: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norwegen. Geburtsdatum: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Geburtsort: 
Olaqloo Sharbajer, Provinz Al-Sulaimaniyya, Irak. Staatsangehörigkeit: irakisch.“ 

(g)  Der Eintrag „Akram Turki Hishan Al-Mazidih (auch a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). 
Geburtsdatum: a) 1974, b) 1975 c) 1979. Anschrift: Zabadani, Arabische Republik Syrien. Datum des Eintrags 
gemäß Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 11.3.2010.“ erhält folgende Fassung: 

„Akram Turki Hishan Al-Mazidih (auch: a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). 
Geburtsdatum: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Anschrift: a) Provinz Deir ez-Zor Governorate, Arabische Republick 
Syrien. b) Irak, c) Jordanien. Nationale Kennziffer: Lebensmittelkarte Nr. 0075258. Weitere Angaben: Name der 
Mutter: Masouma Abd al-Rahman. Foto verfügbar für die Aufnahme in die Besondere Ausschreibung ('Special 
Notice') der Interpol und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Tag der Benennung nach Artikel 7d 
Absatz 2 Buchstabe i: 11.3.2010.“ 

(h)  Der Eintrag „Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (auch a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, 
c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Geburtsdatum: a) 1974, b) 1975. Anschrift: Zabadani, Arabische Republik 
Syrien. Datum des Eintrags gemäß Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 11.3.2010.“ erhält folgende Fassung: 

„Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (auch: a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu 
Faysal, d) Abu Ghazzy). Geburtsdatum: a) 1974, b) 1975. Anschrift: a) Arabische Republik Syrien, b) Irak. Tag 
der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 11.3.2010.“ 

(i)  Der Eintrag „Muthanna Harith Al-Dari (auch: a) Dr. Muthanna Al Dari, b) Muthana Harith Al Dari, c) Muthanna 
Harith Sulayman Al-Dari, d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, e) Muthanna Hareth Al-Dhari, f) Muthana 
Haris Al-Dhari, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari 
Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth al-Dari, k) Muthana Haris 
al-Dari, l) Doctor Muthanna al-Dari, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Titel: Doktor. Anschrift: 
a) Amman, Jordanien; b) Khan Dari, Irak (frühere Anschrift); c) Dorf Asas, Abu Ghurayb, Irak (frühere 
Anschrift); d) Ägypten (frühere Anschrift). Geburtsdatum: 16.6.1969. Geburtsort: Irak. Staatsangehörigkeit: 
irakisch. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 25.3.2010.“ erhält folgende Fassung: 

„Muthanna Harith Al-Dari (auch: a) Dr. Muthanna Al Dari, b) Muthana Harith Al Dari, c) Muthanna Harith 
Sulayman Al-Dari, d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, e) Muthanna Hareth Al-Dhari, f) Muthana Haris 
Al-Dhari, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari 
Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth al-Dari, k) Muthana Haris 
al-Dari, l) Doctor Muthanna al-Dari, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Titel: Doktor. Anschrift: 
a) Amman, Jordanien, b) Khan Dari, Irak (frühere Anschrift), c) Dorf Asas, Abu Ghurayb, Irak (frühere 
Anschrift), d) Ägypten (frühere Anschrift). Geburtsdatum: 16.6.1969. Geburtsort: Irak. Staatsangehörigkeit: 
irakisch. Nationale Kennziffer: Lebensmittelkarte Nr. 1729765. Weitere Angaben: Name der Mutter: Heba 
Khamis Dari. Foto verfügbar für die Aufnahme in die Besondere Ausschreibung ('Special Notice') der Interpol 
und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 
25.3.2010.“ 

(j)  Der Eintrag „Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (auch: a) Dr. Ibrahim ‚Awwad Ibrahim‘ Ali 
al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, 
d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa', g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi 
al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titel: Dr. Anschrift: Irak. Geburtsdatum: 1971. Geburtsort: 
a) Samarra, Irak, b) Irak. Staatsangehörigkeit: irakisch. Weitere Angaben: a) Führer von Al-Qaida in Irak, 
b) derzeitiger Aufenthaltsort: Irak, c) bekannt unter seinem Kriegsnamen (Abu Du'a, Abu Duaa'). Tag der 
Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 5.10.2011.“ erhält folgende Fassung: 

„Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (auch: a) Dr. Ibrahim ‚Awwad Ibrahim‘ Ali al-Badri 
al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, 
d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa', g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi 
al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titel: Dr. Anschrift: a) Irak, b) Syrien. Geburtsdatum: 1971. 
Geburtsort: a) Samarra, Irak, b) Irak. Staatsangehörigkeit: irakisch. Kennziffer: Lebensmittelkarte Nr. 0134852. 
Weitere Angaben: a) derzeitiger Aufenthaltsort: Irak und Syrien, b) bekannt unter seinem Kriegsnamen (Abu 
Du'a, Abu Duaa'); c) Name der Ehefrau: Saja Hamid al-Dulaimi; d) Name der Ehefrau: Asma Fawzi Mohammed 
al-Kubaissi. Foto verfügbar für die Aufnahme in die Besondere Ausschreibung ('Special Notice') der Interpol und 
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 
5.10.2011.“ 

7.1.2016 L 4/12 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



(k)  Der Eintrag „Abu Mohammed Al-Jawlani (auch: a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, 
c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad 
Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih; i) Al Fatih). Geburtsdatum: zwischen 1975 und 1979. 
Geburtsort: Syrien. Staatsangehörigkeit: syrisch. Anschrift: Syrien (Stand Juni 2013). Weitere Angaben: Seit 
Januar 2012 Führer der Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Tag der Benennung nach Artikel 2a 
Absatz 4 Buchstabe b: 24.7.2013.“ erhält folgende Fassung: 

„Abu Mohammed Al-Jawlani (auch: a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu 
Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, 
g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih, j) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi, k) Abu Ashraf). 
Geburtsdatum: a) zwischen 1975 und 1979, b) 1980. Geburtsort: Syrien. Staatsangehörigkeit: syrisch. Anschrift: 
a) Mosul, Souq al-Nabi Yunis, b) Syrien (Stand Juni 2013). Weitere Angaben: Name der Mutter: Fatma Ali 
Majour. Beschreibung: Hautfarbe dunkel, Größe: 1,70 m. Foto verfügbar für die Aufnahme in die Besondere 
Ausschreibung ('Special Notice') der Interpol und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Tag der Benennung 
nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 24.7.2013.“ 

(l)  Der Eintrag „Tarkhan Ismailovich Gaziev (auch a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich 
Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan); 
Geburtsdatum: 11.11.1965; Geburtsort: Dorf Bugaroy, Bezirk Itum-Kalinskiy, Republik Tschetschenien, 
Russische Föderation. Anschrift: a) Arabische Republik Syrien (hielt sich dort im August 2015 auf), b) Irak 
(anderer möglicher Aufenthaltsort im August 2015); Staatsangehörigkeit: (Nicht als Staatsbürger der Russischen 
Föderation registriert); Reisepassnummer: 620169661 (russischer Reisepass). Weitere Angaben: Foto verfügbar 
für die Aufnahme in die Besondere Ausschreibung ('Special Notice') der Interpol und des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 2.10.2015.“ erhält folgende 
Fassung: 

„Tarkhan Ismailovich Gaziev (auch: a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, 
d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan). Geburtsdatum: 
11.11.1965. Geburtsort: Dorf Bugaroy, Bezirk Itum-Kalinskiy, Republik Tschetschenien, Russische Föderation. 
Anschrift: a) Arabische Republik Syrien (hielt sich dort im August 2015 auf), b) Irak (anderer möglicher 
Aufenthaltsort im August 2015). Staatsangehörigkeit: (nicht als Staatsbürger der Russischen Föderation 
registriert). Weitere Angaben: Foto verfügbar für die Aufnahme in die Besondere Ausschreibung ('Special Notice') 
der Interpol und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 
Buchstabe i: 2.10.2015.“  

(2) Unter „Natürliche Personen“ wird folgender Eintrag gestrichen: 

„Rafik Mohamad Yousef (auch: Mohamad Raific Kairadin). Geburtsdatum: 27.8.1974. Geburtsort: Bagdad, Irak. 
Staatsangehörigkeit: irakisch. Reisepassnummer: A 0092301 (deutscher Reiseausweis). Anschrift: Deutschland. 
Weitere Angaben: a) Mitglied von Alsar Al-Islam; b) in Deutschland in Haft. Tag der Benennung nach Artikel 2a 
Absatz 4 Buchstabe b: 6.12.2005.“  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/14 DER KOMMISSION 

vom 6. Januar 2016 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (1), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungs
erzeugnisse aus Obst und Gemüse (2), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der 
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind 
in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt. 

(2)  Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Tageswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 6. Januar 2016 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  

7.1.2016 L 4/14 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671. 
(2) ABl. L 157 vom 15.6.2011, S. 1. 



ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 IL  236,2 

MA  89,3 

TR  120,0 

ZZ  148,5 

0707 00 05 MA  87,6 

TR  151,3 

ZZ  119,5 

0709 93 10 MA  55,7 

TR  142,9 

ZZ  99,3 

0805 10 20 EG  53,0 

MA  65,7 

TR  73,6 

ZZ  64,1 

0805 20 10 IL  171,2 

MA  79,2 

ZZ  125,2 

0805 20 30, 0805 20 50, 
0805 20 70, 0805 20 90 

IL  123,7 

JM  113,7 

MA  86,7 

TR  80,3 

ZZ  101,1 

0805 50 10 TR  87,4 

ZZ  87,4 

0808 10 80 CL  83,4 

US  160,9 

ZZ  122,2 

0808 30 90 TR  138,5 

ZZ  138,5 

(1)  Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1106/2012 der Kommission vom 27. November 2012 zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken des Außenhandels 
mit Drittländern hinsichtlich der Aktualisierung des Verzeichnisses der Länder und Gebiete (ABl. L 328 vom 28.11.2012, S. 7). Der 
Code „ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.  
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